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1  

Gemeinde Bestwig 
 

 
Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig für das 

Haushaltsjahr 2017 
 
 
Auf Grund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung – SGV.NW.2023 – 
wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig 
mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 während der Dauer des Beratungsverfah-
rens (bis zur beschließenden Ratssitzung –voraussichtlich- am 21.12.2016) 
 
im Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig (Hauptamt und Finanzverwal-
tung/Zimmer 2.41), zu folgenden Öffnungszeiten zur Einsicht öffentlich ausliegt: 

 
 
Montag bis Mittwoch   8.30 – 16.00 Uhr (durchgehend) 
Donnerstag     8.30 – 18.00 Uhr (durchgehend) 
Freitag     8.30 – 13.00 Uhr 
 
 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können von Einwohnern oder 
Abgabepflichtigen in der Zeit vom 
 

 
30. November bis einschließlich 16. Dezember 2016 

 
 
schriftlich bei der Gemeinde Bestwig, Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 
Bestwig (Zimmer 2.41) erhoben oder zu Protokoll gegeben werden.  
 
 
 
Bestwig, den 24. November 2016 
 
 
 
(Ralf Péus) 
Bürgermeister 

___________ 

 
2 

Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig vom 24.11.2016 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.  2015, S. 496), in der je-
weils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 
ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der je-
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weils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. 
NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, der Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. S. 602 ff. – im Satzungstext bezeichnet 
als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes zur Änderung 
wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, 
S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 55 des 
Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung 
 
hat der Rat der Gemeinde Bestwig am 23.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst unter anderem das 

Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln 
des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers soweit nicht der Ruhrverband 
zuständig ist sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms.  

 
(2) Die Gemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und 

zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwas-
serbeseitigung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen und zent-
ralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseran-
lagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale öffentliche 
Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. Ableitungsgrä-
ben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der öffentli-
chen Abwasseranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, dezentralen und 
zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer 

Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung 
bestimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungs-
pflicht. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 
1 WHG. 

 
2. Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, 
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten. 
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3. Niederschlagswasser: 
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 
abfließende Wasser. 

 
4. Mischsystem: 

Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam ge-
sammelt und fortgeleitet. 

 
5. Trennsystem: 

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesam-
melt und fortgeleitet. 

 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde selbst 
oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Besei-
tigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rück-
stände dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksan-

schlussleitungen, nicht aber die Hausanschlussleitungen. 
 

c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckent-
wässerungsnetz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Pri-
vatgrundstücken befinden, gehören die Hausanschlussleitungen ein-
schließlich der Druckstationen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 
d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben.  
 
7. Anschlussleitungen: 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksan-
schlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden. 

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen 

Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grund-
stücks. 

 
b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grund-

stücksgrenze bis zu dem Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, wo 
das Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Lei-
tungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem 
Abwasser anfällt, sowie die Schächte mit Zugang für Personal und die In-
spektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation 
(inklusive Druckpumpe) auf dem privaten Grundstück Bestandteil der 
Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu 
entwässernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rück-
haltung und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwas-



  

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Bestwig vom 29.11.2016 Seite 5 
42. Jahrgang  Nr.7 

 

serrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentli-
chen Abwasseranlage. 

 
9. Druckentwässerungsnetz: 

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen 
der Transport von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pum-
pen erzeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind re-
gelmäßig technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie 
sind jedoch Bestandteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Ab-
wasseranlage gehört. 

 
10. Abscheider: 

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stär-
keabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe 
in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhin-
dern. 

 
 
11. Anschlussnehmer: 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
12. Indirekteinleiter: 

Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 

 
13.  Grundstück: 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Be-
finden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Ge-
meinde für jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgebli-
chen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
 

§ 3 
Anschlussrecht 

 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist vorbehalt-
lich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den An-
schluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlan-
gen (Anschlussrecht). 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine be-

triebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen 
werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nä-
he des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwas-
serleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grund-stücks, wenn über 
einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße 
besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Gemeinde kann den An-
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schluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl 
nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde un-

ter den Voraussetzungen des § 49  Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbesei-
tigungspflicht auf Antrag der Gemeinde auf den privaten Grundstückseigentümer 
übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit 
erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwas-

serbeseitigungspflicht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 
Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden ist. 

 
 

§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlags-

wasser. 
 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht 

zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem 
Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG 
NRW) einem Dritten zugewiesen ist. 

 
 

§ 6 
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer 
vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der techni-
schen Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseran-
lagen das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht ein-

geleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden 

oder gesundheitlich beeinträchtigen oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähig-

keit oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteu-

ern oder 
5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchti-

gen oder verteuern oder 
6. die Funktion der Abwasseranlage so erheblich stören, dass dadurch die 

Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehal-
ten werden können. 
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(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder 
Verstopfungen in der Kanalisation führen können, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Be-
handlungsanlagen,  

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, 
insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschäch-
ten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht 
in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Ein-leitungsstelle ein-
geleitet werden, 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach 
Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden 
und zu Abflussbehinderungen führen können, 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen 
Brennwertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 200 KW 
sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen 
(z.B. Ölfeuerungsanlage), 

6. radioaktives Abwasser, 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäu-

sern und medizinischen Instituten, 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 
10. Silagewasser, 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild 

abfließendes Wasser (§ 37 WHG), 
12. Blut aus Schlachtungen, 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentratio-

nen freisetzen kann, 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem 

explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 

 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die in der Anlage zu dieser Satzung 

aufgeführten Grenzwerte nicht überschritten sind. 
 

Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenz-
werte einzuhalten, darf nicht erfolgen.  

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder 

Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig ma-
chen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und 
dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen 

Wegen als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilli-
gung der Gemeinde erfolgen.  

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die 

Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von 

den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht 
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beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde 
auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, 
wie z. B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt 
werden. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der Gemeinde verlangten 
Nachweise beizufügen. 

 
(8)  Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentli-

che Abwasseranlage besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die zu-
ständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 
LWG NRW genehmigt. 

 
(9) Die Gemeinde kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das 
unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Absatz 3 
nicht einhält.  

 
 

§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorreinigungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder 

Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behan-
deln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Ge-
meinde im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechen-de Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2) Die Gemeinde kann für die Einleitung von Niederschlagswasser eine Vorreini-

gung auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichten-
den und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Vorreinigungsanlage anord-
nen, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die Gemein-
de eine Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 
(MinBl. NRW 2004, S. 583ff.) auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt 
insbesondere für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die 
öffentliche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlach-

tabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kate-
gorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den An-
schlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Ma-
schenweite von 2 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müs-

sen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. 
Die Gemeinde kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Be-
trieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum 
Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in 

Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen 
der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
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§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Sat-

zung verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald 
Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung 

verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser 
(Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 
48 LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 

Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen ist der Gemeinde nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das 

häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwas-
seranlage anzuschließen und dieser zuzuführen. Die Gemeinde kann in begrün-
deten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, sofern dies nicht zu Beeinträchtigungen 
des Wohls der Allgemeinheit führt. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüber-

lassungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. Dieses 
gilt nicht in den Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das 

Niederschlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen 

Anlage an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustim-
mungsverfahren nach § 14 Absatz 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so 

ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch 
öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten an-
gezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
 

§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein beson-
ders begründetes Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung 
des Schmutzwassers besteht und - insbesondere durch Vorlage einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis - nachgewiesen werden kann, dass eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 
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(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn 
die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich da-
zu dienen soll, Gebühren zu sparen. 

 
 

§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfal-
lenden Niederschlagswassers, so hat er dieses der Gemeinde anzuzeigen. Die Ge-
meinde stellt ihn in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 
LWG NRW von der Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, wenn die 
ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück sicher-
gestellt ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Über-
schwemmung von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen 
werden kann.  
 
 

§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwäs-

serung mittels eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstücksei-
gentümer auf seine Kosten auf seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit ei-
ner für die Entwässerung ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie die da-
zugehörige Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, 
zu unterhalten, instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. 
Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage des Pum-
penschachtes, der Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung trifft die 
Gemeinde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunter-

nehmer einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpum-
pe entsprechend den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag 
ist der Gemeinde bis zur Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes und 
der Druckpumpe vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpumpen ist der War-
tungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vor-
zulegen.  

 
(3) Die Gemeinde kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlan-

gen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine 

Überbauung oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschluss-

leitung und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an 
die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem 
(Mischwasserkanal) ist für jedes Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten 
mit Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) je eine Anschlusslei-
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tung für Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. Im Trennsystem 
sind für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser jeweils getrennte Einstei-
geschächte oder Inspektionsöffnungen vorzusehen. Die näheren Einzelheiten 
ergeben sich aus § 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag können mehrere An-
schlussleitungen verlegt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis über den 
ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des 
Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstü-

cke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem 

öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb der 
Rückstauebene durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss 
jederzeit zugänglich sein und so errichtet und betrieben werden, dass eine 
Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der Anschluss-
leitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat 

der Grundstückseigentümer unter Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw 
NRW in der Nähe der Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteigeschacht mit 
Zugang für Personal auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzu-
bauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grundstückseigentümer zum 
nachträglichen Einbau eines geeigneten Einsteigeschachtes verpflichtet, wenn er 
die Anschlussleitung erneuert oder verändert. In Ausnahmefällen kann auf An-
trag des Grundstückseigentümers von der Errichtung eines Einsteigschachtes 
außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Der Einsteigeschacht mit Zugang 
für Personal muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 
oder Bepflanzung des Schachts ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlusslei-

tungen bis zu den Einsteigeschächten sowie die Lage, Ausführung und lichte 
Weite des Einsteigeschachtes bestimmt die Gemeinde. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Un-

terhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlusslei-
tung auf dem anzuschließenden Grundstück führt der Grundstückseigentümer 
auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der 
Gemeinde zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen 

Abwasseranlage, so kann die Gemeinde von dem Grundstückseigentümer zur 
ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb 
einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. Die 
Hebeanlage muss so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbstüberwa-
chung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich 
ist. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame An-

schlussleitung entwässert werden. Der Antrag wird insbesondere unter Berück-
sichtigung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann abgelehnt, wenn 
die Leitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungs-rechte nicht durch eine im Grund-
buch eingetragene entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert 
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worden sind. Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist 
durch einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden 

ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseran-
fall nach sich ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück An-
lagen für einen späteren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine 
Kosten vorzubereiten. 

 
 

§ 14 
Zustimmungsverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustim-

mung der Gemeinde. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor 
der Durchführung der Anschlussarbeiten, zu beantragen. Dem Antrag sind – so-
weit vorhanden – geeignete Planunterlagen zu dem Anschluss beizufügen. Be-
steht Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Abwasseranlage, gilt 
der Antrag mit der Aufforderung der Gemeinde den Anschluss vorzunehmen, als 
gestellt. Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn eine Abnahme des An-
schlusses durch die Gemeinde an der offenen Baugrube erfolgt ist.  

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der An-

schlussnehmer eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der 
Gemeinde mitzuteilen. Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten des An-
schlussnehmers. 

 
 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die 

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwa-
chungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen 
sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 
so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbesei-
tigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Gemein-
de. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur 

durch anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt 
werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte 

private Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser 
oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes oh-
ne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prü-
fen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen 
und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 
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(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funkti-
onsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus 
den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der 
Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der Erb-
bauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundi-
gen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und 
Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für beste-
hende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 
SüwVO Abw NRW. Legt die Gemeinde darüber hinaus durch gesonderte Sat-
zung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die 
betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Gemein-
de hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht 
(§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert.  

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 
1610 als allgemein anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw 
NRW keine abweichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und 

Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 
zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen 
ist der Gemeinde durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 
8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sach-
kundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Gemeinde er-
folgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funkti-

onstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner 
erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der 
Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grund-

sätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von 
den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Gemeinde ge-
mäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Einzelfall entscheiden. 

 
 

§ 16 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit 

erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Gemeinde mit dem An-

trag nach § 14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benen-
nen. Bei bestehenden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach In-
krafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter 
der Gemeinde Auskunft über die Zusammensetzung des Ab-wassers, den Ab-
wasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich 
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um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 LWG NRW 
handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zu-
ständigen Wasserbehörde. 

 
 

§ 17 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen 

oder vornehmen zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang 
und Turnus der Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich heraus-

stellt, dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vor-
liegt, andernfalls die Gemeinde. 

 
 

§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 

1 WHG verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen die für den Vollzug dieser Sat-
zung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Gemeinde unverzüglich 

zu benachrichtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände be-
einträchtigt wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurück-
zuführen sein können (z. B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten 

drohen, die den Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 
 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten er-
heblich ändern oder 

 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungs-

rechtes entfallen. 
 
(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Gemeinde mit Berechtigungs-

ausweis sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit 
dieses zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht 
oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und 
ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken 
zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch 
für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Gemeinde zu überlassen ist. 
Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit 
der Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) 
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sind insbesondere bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
 

§ 19 
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße 

Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser 
Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Gemeinde 
infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung 
der haustechnischen Abwasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Be-
nutzung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Gemeinde von Ersatzansprü-

chen Dritter freizustellen. 
 
(3) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen 

werden. Sie haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vor-
geschriebenen Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungs-
gemäß funktionieren. 
 

 
§ 20 

Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer 

ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Stra-
ßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benut-

zung der öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstü-
cken anfallende Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, 
Mieter, Untermieter etc.) 

 
 oder  
 

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 7 Abs. 1 und 2  
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder ein-
bringt, deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 
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2. § 7 Abs. 3 und 4 
Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder 
hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die 
Grenzwerte nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwer-
te verdünnt oder vermischt, 

 
3. § 7 Abs. 5 

Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde auf anderen Wegen als über 
die Anschlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranla-
ge einleitet, 

 
4. § 8 

Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder 
Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Ab-
scheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Ab-
scheidergut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschrif-
ten entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt, 

 
5. § 9 Abs. 2 

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 

6. § 9 Abs. 6 
in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das 
Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 

 
7. § 11 

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwas-
ser nutzt, ohne dieses der Gemeinde angezeigt zu haben, 

 
8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 

die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte 
nicht frei zugänglich hält, 

 
9. § 14 Abs. 1 

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustim-
mung der Gemeinde herstellt oder ändert, 

 
10. § 14 Abs. 2 

den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder 
nicht rechtzeitig der Gemeinde mitteilt, 

 
11. § 15 Absatz 6 Satz 3  

die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung 
der Gemeinde nicht vorlegt, 

 
12. § 16 Abs. 2 

der Gemeinde die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder 
nicht rechtzeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Ge-
meinde hin keine oder nur eine unzureichende Auskunft über die Zusam-
mensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung 
des Abwassers erteilt, 
 

 



  

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Bestwig vom 29.11.2016 Seite 17 
42. Jahrgang  Nr.7 

 

13. § 18 Abs. 3 
die Bediensteten der Gemeinde oder die durch die Gemeinde Beauftrag-
ten mit Berechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Sat-
zung die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, oder diesem Perso-
nenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den an-
geschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen   Ab-

wasseranlage vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber 
bedient oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen 
Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW 

i.V.m. § 17 OWiG mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Bestwig vom 17.12.2009 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
12.12.2013 außer Kraft. 
 
 
 
Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die 

Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform im Zuge der Gleichstellung 
von Frau und Mann auf beide Geschlechter bezieht. 
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Anlage 
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig vom 24.11.2016 

 
Übersicht über die Grenzwerte nach § 7 Abs. 3 der Entwässerungssatzung der Ge-
meinde Bestwig für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage der 
Gemeinde Bestwig. 
Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte nicht überschritten 
sind: 
 
 

1. Allgemeine Parameter 
a) Temperatur              35 °C 
b) pH-Wert          wenigstens 6,5; höchstens 10,0 
c) Absetzbare Stoffe 

- Soweit eine Schlammabscheidung wegen 
der ordnungsgemäßen Funktionsweise der 
öffentlichen Abwasseranlage erforderlich 
ist, kann eine Begrenzung im Bereich von 
1-10 ml/l nach 0,5 Stunden Absetzzeit, in 
besonderen Fällen auch darunter, erfolgen. 

 

2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
(u.a. verseifbare Öle, Fette) 
a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19)    100 mg/l 
b) soweit Menge und Art des Abwassers bei 

Bemessung nach DIN 4040 zu Abscheider- 
Anlagen über Nenngröße 10 ( > NG 10) 
führen: 
gesamt (DIN 38409 Teil 17)     250 mg/l 

 

3. Kohlenwasserstoffe 
a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19)      50 mg/l 

DIN 1999 Teil 1-6 beachten. Bei den in der  
Praxis häufig festzustellenden 
Zulaufkonzentrationen und richtiger  
Dimensionierung ist der Wert von 50 mg/l  
bei ordnungsgemäßem Betrieb erreichbar. 

b) gesamt (DIN 38409 Teil 18)     100 mg/l 
c) soweit im Einzelfall eine weitergehende 

Entfernung der Kohlenwasserstoffe 
erforderlich ist: 
gesamt (DIN 38409 Teil 18)       20 mg/l 

 

4. Halogenierte organische Verbindungen 
a) absorbierbare organische Halogenverbindungen 

(AOX)             1 mg/l 
b) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 

(LHKW) als Summe aus 
Trichlorethen, Tetrachlorethen, 
1,1,1-Trichlorethan, Dichlormethan, 
gerechnet als Chlor (CI)       0,5 mg/l 
 

 
 
5. Organische halogenfreie Lösemittel 
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Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und 
biologisch abbaubar (DIN 38412, Teil 25): 
Entsprechend spezieller Festlegung, jedoch 
Richtwert nicht größer als er der Löslichkeit 
entspricht oder als 5 g/l 

 

6.  Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
Antimon (Sb)          0,5 mg/l 
Arsen (As)          0,5 mg/l 
Barium (Ba)              5 mg/l 
Blei (Pb)              1 mg/l 
Cadmium (Cd)         0,5 mg/l 
Chrom (Cr)              1 mg/l 
Chrom-VI (Cr)         0,2 mg/l 
Cobalt (Co)              2 mg/l 
Kupfer (Cu)              1 mg/l 
Nickel (Ni)              1 mg/l 
Selen (Se)              2 mg/l 
Silber (Ag)              1 mg/l 
Quecksilber (Hg)          0,1 mg/l 
Zinn (Sn)              5 mg/l 
Aluminium und Eisen (Al)     keine Begrenzung, soweit 

keine Schwierigkeiten bei 
der Abwasserableitung 
und -reinigung auftreten 
(siehe 1c) 

 

7.  Anorganische Stoffe (gelöst) 
a) Stickstoff aus Ammonium u. Ammoniak   

(NH4 – N+NH3-N)         100 mg/l < 5000EW 
    200 mg/l > 5000EW 

b) Stickstoff aus Nitrit, falls größere 
Frachten anfallen (NO2-N)        10 mg/l 

c) Cyanid, gesamt (CN)        20 mg/l 
d)  Cyanid, leicht freisetzbar          1 mg/l 
e) Sulfat (SO4)         600 mg/l 
f) Sulfid              2 mg/l 
g)  Fluorid (F)           50 mg/l 
h) Phosphatverbindungen (P)       50 mg/l 

 

8. weitere organische Stoffe 
a) wasserdampfflüchtige halogenfreie 

Phenole (als C6H5OH)       100 mg/l 
b)  Farbstoffe     Nur in einer so niedrigen 

Konzentration, dass der 
Vorfluter nach Einleitung 
des Ablaufs einer 
mechanisch-biologischen 
Kläranlage visuell nicht 
gefärbt erscheint. 
 

9. Spontane Sauerstoffzehrung      100 mg/l 
 

Bekanntmachungsanordnung 
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Der Rat der Gemeinde Bestwig hat die Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig 
in seiner Sitzung am 23.11.2016 beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht 
wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustan-
dekommen der v. g. Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
2. die Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 oder 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bestwig, den 24.11.2016 
 
 
 
 
(Péus) 

__________ 

 
 
3 
 
Beitrags- und Gebührensatzung vom 24.11.2016 zur Entwässerungssatzung der 

Gemeinde Bestwig vom 24.11.2016 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 
(GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswas-
sergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 
ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungs-
gesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 
2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,  
 
hat der Rat der Gemeinde Bestwig in seiner Sitzung am 23.11.2016 die folgende Sat-
zung beschlossen: 
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§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde Ab-

wassergebühren und Kanalanschlussbeiträge nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig in 

der z. Zt. gültigen Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseiti-
gung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei 
der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforder-
lichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwas-
seranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und sachli-
chen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich 
sind (z. B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, 
Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von 
abflusslosen Gruben, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).  

 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche 

Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwas-
sergebühren zugrunde gelegt wird.   

 
 

§ 2 
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren 
(Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW so-
wie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde um-
gelegt wird ( § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 

 
(3) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr sind grund-

stücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem 
Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).  

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die tatsächliche Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage sowie die Benut-

zung der Vorhalteleistung dieser Abwasseranlage sind gebührenpflichtig. Die 
Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser. 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr (§ 4) setzt sich zusammen aus  
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a) der verbrauchsunabhängigen Gebühr (Grundgebühr) für die Bereitstellung 
der Abwasseranlage, die sich nach der Nenngröße des installierten 
Frischwasserzählers berechnet (§ 4 Abs. 1) und 

b) der verbrauchsabhängigen Arbeitsgebühr (Einleitungsgebühr), die sich 
nach dem Frischwassermaßstab bemisst (§ 4 Abs. 2).  

 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (§ 5) bemisst sich auf der Grundlage der Quad-

ratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder versiegelten Fläche auf den 
angeschlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirk-
sam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.  

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Grundgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt pro Monat für 

einen Kanalgrundstücksanschluss mit einem installierten Frischwasserzähler der 
Nenngröße 

 
bis Q3=4 =    117,60 € 
bis Q3=10 =    141,12 € 
bis Q3=16 =    235,20 € 
bis Q3=25 =    352,80 € 
bis Q3=63 =    940,80 € 
bis Q3=100 = 1.411,20 € 
bis Q3=160 = 2.352,00 € 
bis Q3=250 = 3.528,00 € 

 
(2) Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen 

und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasserge-
bühr ist das Kalenderjahr. 
 
Die Einleitungsgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt je m³ 
Schmutzwasser 2,91 €.  

 
Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar an den Ruhrverband Beiträge bzw. Ab-
gaben (Verbandslasten) entrichten, beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser 
0,37 €. Für die Ermäßigung ist der Beitragsbescheid für den zu zahlenden Ruhr-
verbandsbeitrag des Vorjahres vorzulegen.  

 
(3) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanla-

ge bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserver-
sorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) ge-
wonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 
Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzäh-
ler des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Was-
serversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge.  
Die Einholung der Verbrauchsdaten vom Wasserversorger erfolgt, um ein zusätz-
liches Selbstauskunftsverfahren neben der ohnehin durch den Wasserversorger 
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durchgeführten Ablesung der Zählerstände bzw. einen zweiten Ablesevorgang zu 
vermeiden. Daher wird gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a) KAG NRW in Verbin-
dung mit §§ 92 Satz 2 Nr. 1, 93 Abs. 1 Satz 3 AO auf die Daten des Wasserver-
sorgers zurückgegriffen. Die von dem Wasserversorger übermittelten Daten wer-
den bei der Gemeinde oder einem von ihr beauftragten Dritten auf Dauer gespei-
chert, da sie die Grundlage der Veranlagung zur Schmutzwassergebühr bilden.  
Zugriffsbefugt sind dabei ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung be-
fassten Bediensteten der Gemeinde oder von ihr beauftragte Dritte. Sie dient der 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (§ 
46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebüh-
renpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als 
Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden. Der damit ver-
bundene Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist von den 
Gebühren- und Abgabepflichtigen zu dulden. Sie haben auch zu dulden, dass 
Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
 
Hat der Gebührenpflichtige die zugeführte Wassermenge nicht durch einen Was-
sermesser des Wasserversorgers ermittelt oder liegen bei einer solchen Mes-
sung offensichtlich Fehler vor, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen An-
lagen der öffentlichen Abwasseranlage zugeführte Wassermenge zu schätzen. 
Bei der Schätzung wird der Verbrauch der Vorjahre ebenso berücksichtigt wie die 
Personenzahl im Veranlagungsjahr. Liegen keine verwertbaren Angaben über 
die Vorjahre vor, so kann auf einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 35 
m³ pro Person und Jahr abgestellt werden. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktio-
nierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Was-
serzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anla-
gen zugeführten Wassermengen zu schätzen. Eine Schätzung erfolgt auch, 
wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert. Die Schätzung erfolgt nach 
Maßgabe des Abs. 3. 

 
(5)  Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasser-
schwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zu-
geführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebüh-
renpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nach-
weis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende und 
geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, 
Mess-EichV) zu führen: 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmä-
ßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Her-
steller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die ord-
nungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird 
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dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen 
nicht statt.  

 
 

Nr. 2: Wasserzähler  
 

Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis 
durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und ge-
eichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das 
Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht 
werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung 
des Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich erge-
ben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die 
messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der 
Abzugsmengen nicht statt.  

 
 

Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 

Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasser-
schwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Un-
terlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus 
welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwas-
sereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. 
Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuver-
lässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu 
ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder nicht 
nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht 
anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezo-
gen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die 
gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitli-
chen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutach-
ten trägt der Gebührenpflichtige. Wasserschwundmengen sind bezogen auf das 
Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.2. des nachfolgenden 
Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. 
Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwund-
mengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.2. des nachfolgenden Jah-
res auf einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgen-
den Montag. 

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quad-

ratmeterzahl (m²) der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grund-
stücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht lei-
tungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von 
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund 
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des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelan-
gen kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen sowie abfluss-

wirksamen Flächen werden im Wege der  Befragung der Eigentümer der ange-
schlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist daher ver-
pflichtet, die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten sowie 
abflusswirksamen Fläche auf seinem Grundstück im Rahmen einer Fragebogen-
erhebung oder sonstiger Tatsachenermittlung anzugeben. Inhalt der Ermittlung 
und Fragebogenerhebung kann dabei neben der Ermittlung von Grundstücksda-
ten aus amtlichen Katasterunterlagen auch die Ermittlung im Rahmen einer 
Überfliegung und anschließenden Digitalisierung der Luftbildaufnahmen sein. Die 
bei der Ermittlung gesammelten Daten werden bei der Gemeinde oder einem von 
ihr beauftragten Dritten auf Dauer gespeichert, da sie die Grundlage der wieder-
kehrenden Veranlagung zu einer Niederschlagswassergebühr bilden.  
Zugriffsbefugt sind dabei ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung be-
fassten Bediensteten der Gemeinde oder von ihr beauftragte Dritte. Der damit 
verbundene Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist von 
den Gebühren- und Abgabepflichtigen zu dulden. Sie haben auch zu dulden, 
dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

  
(3) Werden die Angaben nicht erbracht oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le nach erstmaliger schriftlicher Aufforderung gegenüber den Auskunftspflichtigen 
mit einer Frist von 1 Monat unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände 
schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Bei-
trags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
(4) Wird die Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grund-

stücksfläche verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde 
innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die 
Änderungsanzeige gelten die Abs. 2 und 3 entsprechend. Die veränderte Größe 
der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche wird mit 
dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, der folgt, nachdem die Änderungsanzeige 
durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(5) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder 

befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,63 €. 
Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar an den Ruhrverband Beiträge bzw. 
 Abgaben (Verbandslasten) entrichten, beträgt die Gebühr auf Antrag des Gebüh-
renpflichtigen für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder be-
festigter Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,46 €. Für die Ermäßigung ist der Beitrags-
bescheid für den zu zahlenden Ruhrverbandsbeitrag des Vorjahres vorzulegen.  

 
(6) Teilversiegelte Flächen werden nur zu 50% bei der Erhebung der Nieder-

schlagswassergebühr berücksichtigt. Teilversiegelt sind Flächen, die einen nicht 
unerheblichen Durchfluss oder eine nicht unerhebliche Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser zulassen, welches somit im Boden gespeichert und dem Grund-
wasser bzw. dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden kann. Zu den 
teilversiegelten Flächen gehören lückenlos begrünte Dächer mit einer Aufbau-
stärke von mindestens 6 cm, Rasengittersteine sowie Porenbetonstein und Pflas-
ter mit ablauffähigen Fugen (sog. Ökopflaster) und Schotterflächen. Auf Verlan-
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gen der Gemeinde hat der Gebührenpflichtige den Nachweis der Versickerungs-
fähigkeit des Unterbaus zu erbringen.  

 
(7)  Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen 

Flächen, welches vor der Einleitung in den Kanal in Auffangbehälter eingeleitet 
wird, kann für Eigenzwecke auf dem Grundstück als Brauchwasser genutzt wer-
den. Die zu diesem Zweck notwendige Hausleitungsanlage muss den jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verantwortlichkeit für 
die ordnungsgemäße Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb derartiger 
Brauchwasseranlagen trägt der jeweilige Betreiber. Werden auf dem Grundstück 
entsprechende Anlagen betrieben, aus denen Schmutzwasser anfällt (z.B. durch 
Verwendung als Wasch- oder Toilettenspülwasser) und der öffentlichen Abwas-
seranlage zugeführt wird, wird hierfür eine Schmutzwassergebühr erhoben. Die 
Wassermenge ist von dem Gebührenpflichtigen durch Messung mit einem auf 
seine Kosten eingebauten messrichtig funktionierende und geeignete Messein-
richtung nach § 4 Abs. 5 nachzuweisen. Im Fall des ordnungsgemäßen Betriebs 
der Anlage reduziert sich die für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr 
maßgebliche Fläche, von der das Oberflächenwasser in die Anlage gelangt, um 
50%, wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 30 Liter je m² ange-
schlossener Fläche beträgt. Die Anlage muss immer ein Mindestrückhaltevolu-
men von 3 m³ haben. 

 
(8) Im Fall des Betriebs von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (z. 

B. Versickerungsbecken, Mulden, Rigolen), die mit einem Überlauf an das öffent-
liche Kanalnetz angeschlossen sind, reduziert sich die für die Erhebung der Nie-
derschlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das Oberflächenwasser 
in die Anlage gelangt, um 50%, wenn die Versickerungsfähigkeit des Unter-
grunds durch ein Fachgutachten nachgewiesen wird oder eine wasserrechtliche 
Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde vorliegt. 

 
 

§ 6 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während des Kalenderjah-
res der Restteil des Jahres.       

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseran-

lage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungs-
gebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1)   Gebührenpflichtige sind 
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a) der Eigentümer, Teileigentümer oder Miteigentümer des angeschlossenen 
Grundstückes; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, auch der Erbbauberech-
tigte,  

b) der Inhaber eines auf dem angeschlossenen Grundstück befindlichen Be-
triebes,  

c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich 
Berechtigte des Grundstückes, von dem die Benutzung der Entwässe-
rungsanlage ausgeht. 

d) wer selbst einen Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung un-
terhält 

e) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung.  
  
 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 1. 

Tag des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt, 
wenn die Rechtsänderung nach dem 15. des Vormonats erfolgt ist. Ist die Recht-
sänderung vor dem 15. eines Monats erfolgt, ist der neue Grundstückseigentü-
mer vom 1. Tag des Monats der Rechtsänderung an gebührenpflichtig. Für sons-
tige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswech-
sel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Gemeinde innerhalb eines Monats 
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und Un-
terlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Ge-
meinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen 
oder zu überprüfen. 

 
 

§ 8 
Fälligkeit der Gebühr, Vorausleistungen 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben 
werden. Erfolgt die Anforderung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren 
Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz).  

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrich-

tungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende des ablaufenden Ka-
lenderjahres. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit 
der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
(3) Die Gemeinde ist berechtigt, Vorausleistungen auf die Abwassergebühren zu 

erheben. Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die 
Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden Kalen-
derjahr durch Bescheid. 
Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wur-
den, so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Voraus-
leistungen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung 
nacherhoben. Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel 
gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungs-
zeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrechnung 
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der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb von 14 
Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 

§ 9 
Verwaltungshelfer 

 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszah-
lungen der Hilfe des zuständigen Frischwasserversorgers oder eines anderen von ihr 
beauftragten Dritten zu bedienen. 
 
 

§ 10 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der gemeindli-

chen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschlussbeitrag im 
Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen 
wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen 
dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstellung, Anschaffung und 
Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 8 

Abs. 9 KAG NRW). 
 
 

§ 11 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage ange-

schlossen werden können, für die nach der Entwässerungssatzung ein An-
schlussrecht besteht und für die 

 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 

oder gewerblich genutzt werden können; 
 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten bau-
lichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z. B. im 

Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseran-
lage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Niederschlags-
wasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in die 
gemeindliche Abwasseranlage (z. B. in ein von der Gemeinde betriebenes Mul-
den-Rigolen-System) gelangen kann. 
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(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von der 
Eintragung im  Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig baulich 
oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen werden 
kann. 

 
 

§ 12 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Ver-

vielfachen der Grundstücksfläche mit dem angegebenen Vomhundertsatz. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche, 

 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbe-

planten Innenbereich (§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB): 
die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der 
Grundstücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt ist, die das 
Grundstück wegemäßig erschließt  (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstü-
cken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird 
die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstückssei-
te bis zu einer Tiefe von 50 m zugrunde gelegt. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der baulichen 
Nutzung bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Straße 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt.  

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem 

Vomhundertsatz vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit:    100 v. H. 
 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:    125 v. H. 
 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:    150 v. H. 
 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:    160 v. H. 
 

e) bei fünf- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:  170 v. H. 
 
 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grund-
flächen- und Baumassenzahl oder nur die zulässige Höhe der Bauwerke und 
keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die 
Höhe des Bauwerks geteilt durch 2,8  wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zu-
gelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.   
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(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan keine 
Festsetzungen nach Abs. 4 enthalten sind, ist maßgebend: 

 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Ge-

schosse, 
 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den 
Grundstücken der  näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Ge-
schosse. 

 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten 

Vomhundertsätze um je 30 % erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in ei-
nem Bebauungsplan festgesetzt, aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und 
sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder Industriegebiete anzu-
sehen sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umgebung vor-
handenen Nutzung zulässig wäre. 

 
 

§ 13 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 3,50 € je Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so 

wird ein Teilbetrag erhoben.   
 

Dieser beträgt: 
 

a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 60 % des Beitrags, 
 

b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 40 % des Beitrags, 
 

c) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 20 
%.   

 
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglich-

keit, so ist der Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz 
zu zahlen. 

 
 

§ 14 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasser-

anlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 11 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühes-

tens jedoch mit dessen Genehmigung. In den Fällen des § 13 Abs. 2 entsteht die 
Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nutzungs-
möglichkeit entfallen. 
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(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 
die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den  
 Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss 
 beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
 wurde oder verjährt ist. 
 

§ 15 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist der Erbbauberechtigte gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW bei-
tragspflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 16 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
Der Anschlussbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fäl-
lig. 
 

§ 17 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen.  

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
§ 18 

Billigkeits- und Härtefallregelung 
 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesonde-
re nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge und Abwasserge-
bühren gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.  

 
 

§ 19 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen die-
se Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW. 
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§ 20 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Ver-
waltungsgerichtsordnung. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig vom 17.12.2009 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 12.12.2013 außer Kraft. 
 
 
Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die 

Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform im Zuge der Gleichstellung 
von Frau und Mann auf beide Geschlechter bezieht. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Rat der Gemeinde Bestwig hat die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Bestwig in seiner Sitzung am 23.11.2016 beschlossen, die 
hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustan-
dekommen der v. g. Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Bestwig seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
2. die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 

Bestwig ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 oder 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bestwig, den 24.11.2016 
 
 
 
 
(Péus) 

__________ 
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Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der 
Gemeinde Bestwig vom 24.11.2016 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 
1972), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 43 ff., 46 LWG NRW in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, 
der §§ 2, 4, 6 bis 7 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils gel-
tenden Fassung, der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. 
NRW. 2013, S. 602 ff. –), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetz vom 08.07.2016 
(GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 
Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in der jeweils geltenden 
Fassung, 
 
hat der Rat der Gemeinde Bestwig am 23.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung des Inhaltes der Grund-

stücksentwässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine recht-
liche und wirtschaftliche Einheit.  

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose 

Gruben und Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. Betreiber der 
Grundstücksentwässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer. Die Grund-
stücksentwässerungsanlage ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den 
jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und 
zu unterhalten. 

 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung (einschl. ggf. Reinigung), Abfuhr und Be-

handlung der Anlageninhalte entsprechend den allgemein anerkannten Regeln 
der Abwassertechnik. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Gemeinde 
Dritter als Erfüllungsgehilfen bedienen. 

 
 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes ist 

vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Ge-
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meinde die Entsorgung einer Grundstücksentwässerungsanlage und die Über-
nahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung aus-

geschlossen, bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallen-
den Klärschlammes auf Antrag der Gemeinde von der zuständigen Behörde ge-
mäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf den Nutzungsberechtigten des Grund-
stücks übertragen worden ist. 

 
 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, 

das aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt 
oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet 

oder gesundheitlich beeinträchtigt oder 
 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Be-
trieb, die Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, 
verteuert oder behindert oder 

 
4. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt 

oder verteuert oder  
 

5. die Reinigungsprozesse der öffentlichen Abwasseranlage so erheblich 
stört, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungs-
erlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte 

einzuhalten, darf nicht erfolgen. 
 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsor-

gung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Gemeinde 
zuzulassen und den zu entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen (An-
schluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen 

Betrieben anfallende häusliche Abwasser.  
 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirt-

schaftlichen Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang befreien, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 
Satz 2 LWG NRW übertragen wurde. Hierzu muss der Grundstückseigentümer 
nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten 
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Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich  oder gärtnerisch genutzten 
Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den 
wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, 
wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche 
und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständi-
gen Behörden vorlegt.  

 
 

§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach den gemäß § 60 WHG und § 56 

LWG NRW jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu be-
treiben und zu unterhalten. Die untere Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion 
als untere Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung an. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die 

Grundstücksentwässerungsanlage durch die von der Gemeinde oder von beauf-
tragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die 
Entleerung durchführen können. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss frei 
zugänglich sein, der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 1 nach Aufforderung 

der Gemeinde zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

 
(4) Beim nachträglichen Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Abwasseran-

lage im Sinn der Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig in der z. Zt. gül-
tigen Fassung hat der Anschlussnehmer auf seine Kosten binnen 3 Monaten 
nach Verwirklichung des Anschlusses alle bestehenden oberirdischen und unter-
irdischen Abwassereinrichtungen, soweit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage 
geworden sind, außer Betrieb zu setzen. Durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. 
Beseitigen, ordnungsgemäßes Verfüllen, Entleeren oder Reinigen ist sicherzu-
stellen, dass Gefahren und Belästigungen nicht entstehen. Ein Zustimmungsver-
fahren nach § 14 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig in der z. Zt. 
gültigen Fassung ist durchzuführen.  

 
 

§ 6 
Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
(1) a) Die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen mit Mehrkam-

merabsetzgruben erfolgt nach Bedarf bzw. mindestens entsprechend der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage, je-
doch mindestens in zweijährigem Abstand. 

 
b)  Die Entsorgung anderer Grundstücksentwässerungsanlagen bzw. abfluss-
loser Gruben erfolgt bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr. Auf anderen 
rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen bleiben unbe-
rührt. 

(2) Das Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer 
gegenüber der Gemeinde durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten 
Schlammspiegel-Messung) einer von ihm beauftragten Wartungsfirma nachzu-
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weisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr grund-
sätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch die Ge-
meinde erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. Für diese Prüfung hat der 
Grundstückseigentümer der Gemeinde erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll 
(mit integrierter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen.  

 
(3) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach der Entleerung gemäß der 

Betriebsanleitung, unter Beachtung der insoweit geltenden Regeln der Technik 
und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
(4) Der Grundstückseigentümer hat die Entleerung von Kleinkläranlagen unter Be-

rücksichtigung der Herstellerhinweise und der geltenden Regeln der Technik 
rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen, für eine abflusslose Grube spätes-
tens dann, wenn diese bis auf 80 % unter Zulauf angefüllt ist. Der Antrag kann 
mündlich oder schriftlich gestellt werden. 

 
(5) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die 

Gemeinde den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn 
besondere Umstände eine Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für 
eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung unterbleibt. 

 
(6) Die Durchführung der Entsorgung erfolgt nach näherer Bestimmung durch die 

Gemeinde. 
  
(7) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der 

Vorgaben in § 5 Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage 
freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten.  

 
(8) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Gemeinde über. 

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen Gegen-
ständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden darin Wertgegenstände ge-
funden, sind sie als Fundsachen zu behandeln. 

 
 

§ 7 
Anmeldung und Auskunftspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde das Vorhandensein von Klein-

kläranlagen und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung ei-
ner derartigen Anlage vorhandenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der 

Gemeinde alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen. 

 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige 

als auch der neue Eigentümer verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen. 
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§ 8 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den 

Klärschlamm aus Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG 
NRW das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Die Gemeinde kann 
hierzu auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG).  

 
(2) Den Bediensteten sowie den Beauftragten der Gemeinde ist gemäß § 98 Abs. 1 

LWG NRW zur Prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung, unge-
hinderter Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der 
Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich 
auf Verlangen durch einen von der Gemeinde ausgestellten Dienstausweis aus-
zuweisen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks 

zum Zwecke der Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden. 
 
 

§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutz-

wasser den Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die 

Schmutzwasser privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, 
abflusslose Grube) zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Ab-
wasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw 
NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 
LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und zu betreiben, dass 
die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu ge-
hört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach 
§ 48 LWG NRW gegenüber der Gemeinde. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur 

durch anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt 
werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte 

private Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser 
oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes oh-
ne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prü-
fen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
Abwasserleitungen, die der alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen 
und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funkti-

onsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus 
den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der 
Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der Erb-
bauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundi-
gen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und 



  

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Bestwig vom 29.11.2016 Seite 38 
42. Jahrgang  Nr.7 

 

Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für beste-
hende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 
SüwVO Abw NRW. Legt die Gemeinde darüber hinaus durch gesonderte Sat-
zung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die 
betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Gemein-
de hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht 
(§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Gemeinde 
Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 
1610 als allgemein anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw 
NRW keine abweichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und 

Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 
zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen 
ist der Gemeinde durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 
8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sach-
kundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Gemeinde er-
folgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funkti-

onstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner 
erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der 
Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grund-

sätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von 
den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Gemeinde ge-
mäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW  nach pflichtgemäßen Ermessen im 
Einzelfall entscheiden. 

 
 

§ 10 
Haftung 

 
(1) Die Haftung des Grundstückseigentümers für den ordnungsgemäßen Betrieb 

seiner Grundstücksentwässerungsanlage wird durch diese Satzung und die nach 
ihr durchgeführte Entsorgung nicht berührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer haftet der Gemeinde für Schäden in Folge mangel-

haften Zustandes oder unsachgemäßer oder satzungswidriger Benutzung seiner 
Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Umfang hat er 
die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt (Be-

triebsstörungen, Witterungseinflüssen, Hochwasser oder aus ähnlichen Gründen) 
nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer 
keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. 
Im Übrigen haftet die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
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§ 11 
Benutzungsgebühren und Kleineinleiterabgabe 

 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung 

der Grundstücksentwässerungsanlagen Benutzungsgebühren nach Maßgabe 
des KAG NRW und den Bestimmungen dieser Satzung. 

(2) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in 
das Zentralklärwerk sowie für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe 
aus abflusslosen Gruben und deren Beseitigung wird die Gebühr nach der abge-
fahrenen Menge in m³ erhoben, gemessen an der Messeinrichtung des Spezial-
fahrzeugs. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Absaugen etwa erforderli-
che Spülwasser. 

 
(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Grubeninhalts zu ermit-

teln und von dem Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten zu bestäti-
gen. Falls der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen gem. § 6 nicht o-
der nicht ausreichend nachkommt und sich daraus Mehraufwendungen ergeben, 
ist er zum Ersatz der hierdurch bedingten Mehrkosten verpflichtet. 

 
(4) Zur Deckung der Abwasserabgabe, welche die Gemeinde anstelle der Einleiter, 

die im Jahresdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter (m³) Schmutzwasser je 
Tag aus Haushaltungen oder ähnliches Schmutzwasser einleiten, zu entrichten 
hat, erhebt die Gemeinde eine Kleineinleiterabgabe. Die Abgabepflicht entsteht 
jeweils zu Beginn des Kalenderjahres. 

 
(5) Bei der Erhebung der Kleineinleiterabgabe bleiben die Einwohner unberücksich-

tigt, deren gesamtes Schmutzwasser im Rahmen landbaulicher Bodenbehand-
lung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden 
aufgebracht wird oder deren gesamtes Schmutzwasser in einer den allgemeinen 
Regeln der Technik entsprechenden Abwasserbehandlungsanlage behandelt 
wird, sofern der in der Anlage anfallende Schlamm durch die Gemeinde einge-
sammelt und abgefahren wird oder die Abwasserbeseitigungspflicht gem. § 49 
Abs. 5 Landeswassergesetz übertragen worden ist. 

 
(6) Die Kleineinleiterabgabe wird kalenderjährlich nachträglich über den Abwasser-

gebührenbescheid bzw. einen Individualbescheid erhoben. Die Fälligkeit richtet 
sich nach § 12 Abs. 3 dieser Satzung. 

 
 

§ 12 
Gebührensatz 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanla-

gen beträgt 31,98 € je abgefahrenen m³ Grubeninhalts. 
 
(2) Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstücks, die 

am 31. Dezember des Kalenderjahres dort mit dem ersten Wohnsitz gemeldet 
waren, festgesetzt. 

 
(3) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner 17,90 € jährlich (§§ 8, 9 Abs. 4 

AbwAG).  
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§ 13 
Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung der Ent-

sorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. 
 
(2) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder 

der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grund-
stück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. Mehrere Gebühren-
pflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(3) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem Gebührenpflichtigen durch 

einen Gebührenbescheid bekannt gegeben. Die Benutzungsgebühr wird einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
 

§ 14 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und 
Pflichten gelten entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 
6 sowie 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung 
Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. Der Grundstückseigentümer wird von 
seinen Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihm andere Anschluss- und 
Benutzungspflichtige vorhanden sind. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuld-
ner. 
 
 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
 

b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht be-
nutzt,  

 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 

2 entsprechend baut, betreibt und unterhält oder einer Aufforderung 
der Gemeinde nach § 5 Abs. 3 zur Beseitigung der Mängel nicht nach-
kommt, 

 
d) entgegen § 6 Abs. 1 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

 
e) entgegen § 6 Abs. 7 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt 

oder die Zufahrt nicht gewährleistet, 
 

f) entgegen § 6 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in 
Betrieb nimmt, 

 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 8 Abs. 1 nicht nachkommt, 
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h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
 

i) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht 
duldet, 

 
j) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zu-

stands- und Funktionsprüfung nicht vorlegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet wer-

den (§ 7 Abs. 2 GO NRW i.V.m § 17 OWiG). 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ent-
sorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde Bestwig vom 
17.12.2009 außer Kraft. 
 
 
Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die 

Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform im Zuge der Gleichstellung 
von Frau und Mann auf beide Geschlechter bezieht. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Rat der Gemeinde Bestwig hat die Satzung über die Entsorgung von Grundstück-
sentwässerungsanlagen in der Gemeinde Bestwig in seiner Sitzung am 23.11.2016 be-
schlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustan-
dekommen der v. g. Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen in der Gemeinde Bestwig seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
2. die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der 

Gemeinde Bestwig ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
 oder 
4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bestwig, den 24.11.2016 
 
 
(Péus) 

__________ 
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Hochsauerlandkreis                                   Der Landrat 
 
Fachdienst 55 – Geoinformationen und Liegenschaftskataster 
Steinstr. 27 
59872 Meschede 
Auskunft erteilt: Herr Gödde 
Telefon: 02961/94-3123 
e-mail: thomas.goedde@hochsauerlandkreis.de 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Hochsauerlandkreises 
 

über die Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen 
 

Im Gebiet der Gemeinde Bestwig sind von mir die Grenzen der Grundstücke 

Gemarkung: Grimlinghausen 
Flur: 2 
Flurstück(e): 37, 38 
Lagebezeichnung: Grimlinghausen 

vermessen worden. Dabei wurden die bestehenden Grundstücksgrenzen entsprechend 
dem Katasternachweis ermittelt und durch 5 neue Grenzzeichen örtlich gekennzeichnet 
(Abmarkung). Um die Grenzen künftig rechtsverbindlich im Liegenschaftskataster nach-
zuweisen, ist den betroffenen Eigentümern die Abmarkung gem. § 21 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster -VermKatG NRW- in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2005 (GV. NRW 2005 S. 174) in der z. 
Zt. gültigen Fassung bekannt zu geben. 

Der im Grundbuch nachgewiesene Eigentümer der genannten Grundstücke ist verstor-
ben. Der/die aktuelle(n) Eigentümer konnte(n) nicht ermittelt werden. 

Gemäß § 21 Abs. 5 VermKatG NRW in Verbindung mit § 23 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 
25. Oktober 2006 -DVOzVermKatG NRW- (GV. NRW 2006 S. 462) in der z. Zt. gültigen 
Fassung wird die Grenzniederschrift für die oben angegebenen Grundstücke offen ge-
legt. 

Die Offenlegung mit der Möglichkeit der Einsichtnahme erfolgt in der Zeit vom 

09. Januar 2017 bis 10. Februar 2017 

jeweils Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr und Dienstag zusätzlich von 14:00 bis 
17:00 Uhr oder nach telef. Vereinbarung (02961/94-3123 oder 94-3345) in den Dienst-
räumen meiner Katasterbehörde im 

Kreishaus Brilon, Am Rothaarsteig 1, Zimmer 622 

Nach Ablauf des vorgenannten Offenlegungszeitraums gelten die Grundstücksgrenzen 
als festgestellt und die Abmarkungen als bekannt gegeben. 
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Belehrung über Einwendungen gegen die Grenzermittlung und über den Rechts-
behelf gegen die Abmarkung 

Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß § 21 Abs. 5 VermKatG NRW als von 
Ihnen anerkannt und die Grenzen sind somit gemäß § 19 Abs. 1 VermKatG NRW fest-
gestellt, wenn Sie nicht innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides 
Einwendungen erheben. Diese sind schriftlich oder zur Niederschrift beim o. g. Fach-
dienst Geoinformationen und Liegenschaftskataster oder beim Landrat des Hochsauer-
landkreises, Steinstr. 27 in 59872 Meschede, einzulegen. 
Gegen die Abmarkung oder die amtliche Bestätigung der vorgefundenen Abmarkung 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1 in 
59821Arnsberg, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr mindestens 
2 Abschriften beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt wer-
den sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
Die Klage kann darüber hinaus auch in elektronischer Form gemäß ERVVO VG/FG 
NRW eingereicht werden (Hinweise hierzu u. a. auf der Homepage des Oberverwal-
tungsgerichts NRW). 
 
Brilon, den 14.11.2016 

Im Auftrag 

gez. Vedder 
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Übersicht: 
 
 

 
 

__________ 

 
 

Grimlinghausen 


